
 

 

Gemeinde Pliezhausen AZ 130.5 
Landkreis Reutlingen 
 
 

Anlage 

 
zur Satzung über Kostenerstattung für Leistungen der 

Feuerwehr der Gemeinde Pliezhausen 
- Kostenverzeichnis - 

 
 

Für die Leistungen der Feuerwehr Pliezhausen werden folgende Kostenersätze erhoben: 
 
 
1.  Personalkosten 
 
1.1. Feuerwehrangehöriger 12,50 EUR/Std. 
 bei Feuersicherheitswachen 
 für öffentlich zugängliche Veranstaltungen 
 
1.2. Feuerwehrangehöriger 16,00 EUR/Std. 
 bei sonstigen Einsätzen 
 
1.3. Zuschlag bei schwierigen oder sehr lang dauern- 
 den Einsätzen oder in anderen begründeten  
 Fällen, in denen der Einsatzleiter eine Entschädigung 
 für Reinigung und/oder Erholung festgesetzt hat 
 
 je Feuerwehrangehöriger bis zu  2 Stundensätze. 
 
 
2. Fahrzeugkosten 
  
 In den Fahrzeugkosten ist die An- und Abfahrt, der Kraftstoff- und Öl- 
 verbrauch, kleinere Löschgeräte und der Betrieb sämtlicher fest mit dem 
 Fahrzeug verbundener maschineller Einrichtungen wie Lichtmast, Zug- 
 einrichtung, Stromerzeuger 10 kVa und Pumpen enthalten. 
 
2.1. Einsatzleitwagen 20,00 EUR/Std. 
 ELW 1 
 
2.2. Löschfahrzeuge 40,00 EUR/Std. 
 LF 16 TS, LF 8/6, LF 8, TLF 16/25 
 
2.3. Rüstwagen und Löschgruppenfahrzeuge 50,00 EUR/Std. 
 RW 1, LF 16/12 
 
2.4. Schlauchwagen 25,00 EUR/Std. 
 SW 1000 
 
2.5. sonstige Fahrzeuge 15,00 EUR/Std. 
 AL 18, Geräteanhänger, etc.  
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3. Gerätekosten 
 
 In den Gerätekosten sind der Kraftstoff- und Ölverbrauch sowie das Zubehör ent-

halten. Eventuell anfallende Instandsetzungszeiten sind nicht enthalten; sie wer-
den zusätzlich in Rechnung gestellt.  

 
3.1. Geräteklasse I: Hydraulische und Pneumatische Rettungsgeräte 
 
 Spreizer, Schneidgerät, Hebesatz, Rettungszylinder, 
 Winde 10 to, Luftheber, Sprungpolster, je Gerät 30,00 EUR/Std. 
 
3.2. Geräteklasse II: Pumpen und Geräte zur Wasseraufnahme 
 
 TS 8/8, Tauchpumpe, Schlammpumpe, Wasser- 
 strahlpumpe, Wassersauger, je Gerät 20,00 EUR/Std. 
 
3.3. Geräteklasse III: Kraftbetriebene Geräte 
 
 Stromerzeuger 1,5 kVa und 5 kVa, Motorsäge, 
 Trennschleifer, Mehrzweckzug 1,6 to, je Gerät 12,50 EUR/Std. 
 
3.4. Geräteklasse IV: Löschgeräte, Schläuche, Armaturen 
  
 Kleinlöschgeräte (Kübelspritze, tragbare Feuerlöscher), 
 Druckschläuche B, C und D, Schnellangriff, Saug- 
 schläuche A, je Gerät 7,50 EUR/Einsatz 
 
3.5. Gruppe V: Atemschutzgeräte 
 
 Pressluftatmer 200 bar und 300 bar 
 (inkl. Atemluft und Atemanschluss), je Gerät 30,00 EUR/Einsatz 
 
 Atemluftflasche zusätzlich 200 bar und 
 300 bar, je Flasche 10,00 EUR/Einsatz 
 
 Atemanschluss (Atemschutzmaske) 
 zusätzlich, je Maske 7,50 EUR/Einsatz 
 
3.6. Gruppe VI: Geräte zur Rettung aus Höhen und Tiefen 
 
 Tragbare Leitern, Rettungsgerät "Rollgliss", 
 Sprungtuch, je Gerät 10,00 EUR/Einsatz 
 
3.7. Gruppe VII: Beleuchtungs- und Sicherungsgeräte 
 
 Handscheinwerfer, Scheinwerfer 1000 W, Stativ, 
 Kabeltrommel, Verkehrssicherungsgerät, pro Gerät 5,00 EUR/Einsatz 
 
3.8. Gruppe VIII: Sanitätsgeräte 
 
 Sanitätskasten, Krankentrage, Krankentransport- 
 hängematte, Rettungs- und Bergetuch, pro Gerät kostenfrei 
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3.9. Gruppe IX: besondere Geräte 
 
 Heuwehrgerät kostenfrei 
 Kaminkehrerwerkzeug 5,00 EUR/Einsatz 
 Schlauchboot 10,00 EUR/Einsatz 
 Auffangbehälter für Mineralöl (1.600 Liter) 20,00 EUR/Einsatz 
 Ölsperre "Neckar" 20,00 EUR/Einsatz 
 
 
4. Verbrauchsmaterial 
 
4.1. Löschmittel 
 
 Die Kosten für Löschmittel sind einschließlich etwaiger Entsorgungsgebühren, zu-

züglich einer Gemeinkostenpauschale von 10 % zu ersetzen.  
 
4.2. Bindemittel 
 
 Bindemittel werden zum Wiederbeschaffungspreis zuzüglich einer Gemeinkosten-

pauschale in Höhe von 10 % berechnet. 
 Vom Kostenträger sind alle anfallenden Entsorgungsgebühren (Deponiegebühren, 

Personal- und Fahrzeugkosten) zu tragen. 
 
4.3. Sonstiges Verbrauchsmaterial 
 
 Die Kosten für sonstiges Verbrauchsmaterial, wie z.B. Rüstholz, Abdeckplanen, 

Absperrbänder, sind einschließlich etwaiger Entsorgungsgebühren, zuzüglich einer 
Gemeinkostenpauschale in Höhe von 10 % zu ersetzen. 

 
 
5. Kosten für die Inanspruchnahme der Atemschutzwerkstatt der 

 Feuerwehr 
 
5.1. Verrechnungssätze für reinigen, desinfizieren, prüfen 
 
 Atemschutzmaske 10,00 EUR/Stück 
 Pressluftatmer (reinigen, desinfizieren) 22,50 EUR/Stück 
 Pressluftatmer (1/2-Jahresprüfung) 45,00 EUR/Stück 
 
5.2. Füllen von Atemluftflaschen mit Atemluft nach DIN 3188 
 
 4-Liter-Flasche, 200 bar 4,00 EUR/Flasche 
 4-Liter-Flasche, 300 bar und  
 6-Liter-Flasche, 200 bar 4,50 EUR/Flasche 
 je weiterer Liter Rauminhalt der Flasche 0,25 EUR/Flasche 
 
5.3. Reparaturen und sonstige Werkstattleistungen 
 
 Für Reparaturen und sonstige Werkstattleistungen werden die tatsächlich ent-

standenen Kosten (Ersatzteile + Arbeitszeit) verrechnet. 
  
 Ersatzteile, die den Wert von 50,00 EUR übersteigen, werden nur im Einverneh-

men mit dem Geräteeigentümer bestellt. 
 
 Stundensatz 25,00 EUR/Stunde. 
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6. Schlauchwerkstatt 
 
 Waschen, prüfen, trocknen und 
 talkumieren von Schläuchen 5,00 EUR/Stück. 
 
 Fleck vulkanisieren 2,50 EUR/Stück. 
 
 Liefern und einsetzen eines Sprengrings 2,50 EUR/Stück. 
 
 Liefern und einsetzen eines Dichtungsrings 2,50 EUR/Stück. 
 
 Einbinden von ein Paar Kupplungen 5,00 EUR/Stück. 
 
 Für sonstige Leistungen der Schlauchwerkstatt werden die tatsächlich entstande-

nen Kosten (Ersatzteile + Arbeitszeit) verrechnet. 
 
 Stundensatz 25,00 EUR/Stunde. 
 
 
 


